
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

− Sitzung des Gemeinderats     23.06.2020 

− Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   14.07.2020 

− Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  15.09.2020  
        (anstatt 07.07.2020)   

 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 
21.04.2020 gefassten Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 21.04.2020 einstimmig beschlossen hat, die Sporthalle Oppelsbohm für das Festwochenen-
de anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Musikvereins Weißbuch zur Verfügung zu stellen. 
Des Weiteren wurde einstimmig beschlossen, für die Ortsdurchfahrt Steinach ein Parkkonzept 
beim Landkreis zu beantragen. Ebenfalls einstimmig hat der Gemeinderat der Verlängerung von 
zwei Mietverträgen zugestimmt. Mit einstimmigem Beschluss wurde Bürgermeister Maximilian 
Friedrich vom Gemeinderat ermächtigt, Stundungen von Gewerbesteuerforderungen aufgrund 
der Corona-Situation zinslos zu gewähren und auf Nebenforderungen zu verzichten. Abschlie-
ßend wurde einstimmig beschlossen, drei Mitarbeiterinnen der Verwaltung in höhere Besol-
dungsgruppen einzuweisen bzw. zu befördern.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
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1.3. Bekanntgaben  

- Fertigstellung der zweiten Gruppe in der KiTa Sonnenschein, Schu-
mannweg in Oppelsbohm 

   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die zweite Gruppe der Kindertageseinrichtung Sonnenschein im 
Schumannweg in Oppelsbohm (ehemalige Sozialräume des Bauhofs) fertiggestellt wurde und 
damit den Betreuungsgruppen jetzt zur Verfügung steht.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Bauamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Fertigstellung des neuen Nachbarschaftsplatzes in der Ortsmitte Op-
pelsbohm 

   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass der neue Nachbarschaftsplatz in der 
Ortsmitte von Oppelsbohm nach seiner Fertigstellung vergangene Woche der Öffentlichkeit 
übergeben werden konnte.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Neue Gemeindehomepage und Auftritte in Facebook und Instagram 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass ab sofort die neue Homepage der Gemeinde Berglen online zu 
erreichen ist. Gleichzeitig mit der Homepage werden jetzt auch die Gemeindeauftritte in Face-
book und Instagram veröffentlicht. Hier sollen künftig Neuigkeiten und Impressionen der Ge-
meinde veröffentlicht werden. Die Seiten sind jeweils öffentlich und dadurch auch ohne persönli-
che Anmeldung lesbar.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Beschleunigung des DSL-Anschlusses der Schule in Steinach 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der DSL-Anschluss der Schule in Steinach beschleunigt 
werden konnte. Es stehen jetzt bis zu 50 Mbit/s im Download zur Verfügung.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.7. Bekanntgaben  

- Förderung der Jugendsozialarbeit 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Gemeinde aus dem Förderprogramm des Landes Ba-
den-Württemberg für die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen einen Personalkostenzu-
schuss in Höhe von 8.350,00 € für den Förderzeitraum 01.08.2019 – 31.07.2020 erhalten hat.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.8. Bekanntgaben  

- Förderung von Baumschnittmaßnahmen beim Streuobst in der Schnitt-
saison 2019/2020 

   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über die Bewilligung der Förderung folgender Sammel-
anträge aus dem Streuobstförderprogramm des Landes Baden-Württemberg für die Schnittsai-
son 2019/2020: 
 

− 6.540,00 €  für 436 Schnittmaßnahmen 

− 8.235,00 €  für 549 Schnittmaßnahmen 

− 8.820,00 € für 588 Schnittmaßnahmen 

− 6.495,00 € für 433 Schnittmaßnahmen 
    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Teilnahme am Projekt "Stadtradeln" 
   

    
Bürgermeister Maximilian Friedrich informiert das Gremium darüber, dass sich der Rems-Murr-
Kreis auch dieses Jahr an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ beteiligt. Das Projekt findet im 
Zeitraum von 21. Juni bis 11. Juli 2020 statt. Zwölf Kommunen und verschiedene Unternehmen 
beteiligen sich im Aktionszeitraum mit ihren Teams, um möglichst viele Rad-Kilometer für den 
Klimaschutz zu sammeln. Der Vorsitzende ruft die Gemeinderäte zur zahlreichen Teilnahme auf.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen an den Gemeinderat  

- Organisation der Tontechnik bei der Gemeinderatssitzung am 26.05.2020 
   

    
Der Vorsitzende dankt Herrn Volker Stumpf für die Organisation der Tontechnik bei der heutigen 
Gemeinderatssitzung, die in der Turn- und Versammlungshalle in Steinach stattfindet.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Abbau eines Spielgerätes auf dem Spielplatz in Bretzenacker 
   

    
Zur Anfrage von Gemeinderat Klenk bezüglich des Abbaus eines Spielgeräts auf dem Spielplatz 
in Bretzenacker teilt Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass Hintergrund für die Entfernung des 
Spielgeräts eine Beanstandung durch den Sachverständigen bei der regelmäßig durchgeführten 
Spielplatzbegehung war. Ein Ersatz des Spielgeräts ist vorgesehen. Allerdings ist der Bauhof 
momentan noch mit den Maßnahmen auf dem Spielplatz in Hößlinswart beschäftigt.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Bauhof 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Brücke Silcherstraße / J.-S.-Bach-Straße 
   

    
Gemeinderat Klenk nimmt Bezug auf die neue Fußgängerbrücke zwischen Silcherstraße und J.-
S.-Bach-Straße. Die Höhe der Brücke erscheint im Vergleich zur Brücke hinter der Kirche nicht 
einleuchtend. Zudem muss nun aufwändig eine Rampe mit Anpassung an einen Hauseingang 
gebaut werden, Mülltonnen müssen einen anderen Standort finden. Da dieser Fußweg aufgrund 
der bestehenden Treppenanlage an der Silcherstraße sowieso nicht behindertengerecht genutzt 
werden kann, erschließt sich ihm der Sinn der Maßnahme nicht. Der Weg ist gering frequentiert. 
Gemeinderat Klenk schlägt vor, anstelle der Rampe eine Treppenanlage vor und hinter der Brü-
cke anzulegen.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass für die Maßnahme ein wasserrechtliches Verfahren 
notwendig war. Der für das Projekt zuständige Mitarbeiter, Herr Strotbek, war in diesem Zu-
sammenhang mehrfach in Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter beim Landratsamt. Die 
Höhe der Brücke wurde aufgrund von Vorgaben der unteren Wasserbehörde und unter Einhal-
tung der Richtlinien, die für ein HQ100-Gebiet gelten, berechnet und ausgeführt. Die bachab-
wärts ebenfalls neu errichtete Brücke ist ebenfalls aufgrund der rechtlichen Vorgaben errichtet 
worden.  
 
Der Vorsitzende sagt eine erneute Begutachtung und Prüfung des Vorschlags von Gemeinderat 
Klenk zu.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Bürgerschaft werden keine Anfragen gestellt.   
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4. Vergabe der Arbeiten vom Gewerk Torbau der zweiten Ausschreibungs-

phase für die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehr-
hauses Nord auf dem Grundstück Schumannweg 6, Flst.Nr. 9 in Oppels-
bohm 
Vorlage: SV/590/2020 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 590/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. Ergänzend führt er aus, dass der festge-
legte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme immer noch eingehalten werden kann, da die Mehr-
kosten durch entsprechende Einsparungen in der ersten Vergaberunde kompensiert werden 
können. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Firma Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG aus Pfullendorf erhält den Auftrag 
zum Angebotspreis von 40.149,41 € für die Arbeiten des Gewerks „Torbau“ im Rahmen 
der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Nord in Oppelsbohm. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt    
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Arbeiten vom Gewerk Torbau der zweiten 
Ausschreibungsphase für die Sanierung und Erweiterung des 

bestehenden Feuerwehrhauses Nord auf dem Grundstück 
Schumannweg 6, Flst.Nr. 9 in Oppelsbohm 

 
In seiner Sitzung vom 28.01.2020 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Umset-

zung der Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses in Oppelsbohm. Mit 

den Bauarbeiten wurde nach der ersten Ausschreibungsphase wie geplant am 20.04.2020 be-

gonnen.  

 

In der Zwischenzeit wurde die zweite Ausschreibungsphase gestartet. Wie in der Gemeinde-

ratssitzung am 28.01.2020 berichtet, ging man bei diesen Gewerken von Kosten jeweils unter 

35.000 € brutto aus, weshalb gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen eine Vergabe 

durch den Bürgermeister vorgesehen war. Am 22.04.2020 fand die Submission der zweiten 

Ausschreibungsphase im kleinen Sitzungssaal des Rathauses statt. Nach Prüfung der Submis-

sionsergebnisse durch die freie Architektin Frau Ursel Ackermann wurde jedoch festgestellt, 

dass die angebotenen Kosten des Gewerks „Torbau“ über 35.000 € brutto liegen.  

 

Insgesamt wurden für die Arbeiten dieses Gewerks fünf Firmen zur Angebotsabgabe von der 

Gemeinde aufgefordert. Die Kosten wurden vorab auf knapp 29.000 € geschätzt. Die Firma 

Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG aus Pfullendorf gab als einzige Firma ein Angebot 

ab, welches sich auf 40.149,41 € brutto beläuft. Mit dieser Summe liegt die Auftragsvergabe 

nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters. 

 

Da die Firma Pfullendorfer der einzige Anbieter ist, wird dem Gemeinderat empfohlen, den Auf-

trag für die Arbeiten des Gewerks „Torbau“ an sie zu vergeben. Die Mehrkosten können durch 

entsprechende Einsparungen in der ersten Vergaberunde kompensiert werden.  

 

Die Architektin Frau Ackermann wird in der Sitzung anwesend sein und für Fragen zur Verfü-

gung stehen. 

 

 

 

 

    
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/590/2020 131.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.05.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Firma Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG aus Pfullendorf erhält den Auftrag 

zum Angebotspreis von 40.149,41 € für die Arbeiten des Gewerks „Torbau“ im Rahmen 

der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Nord in Oppelsbohm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt    
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5. Erlass der Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Verlässliche 

Grundschule für April und teilweise für Mai 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 596/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Nachfolgend führt der Vorsitzende in den Sachverhalt ein. Er führt ergänzend aus, dass die Ge-
meinde im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Landes zwischenzeitlich eine zweite Abschlags-
zahlung in Höhe von 39.679,48 € für den Monat Mai erhalten hat. Somit kann dem Erlass der 
Gebühren für April und Mai gemäß dem Beschlussvorschlag zugestimmt werden.    
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Für den Monat April wird dem endgültigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den 
Kindertageseinrichtungen, in der Verlässlichen Grundschule und der Unterrichtsgebüh-
ren für die Bläserklasse zugestimmt.  
 
Für den Monat Mai und alle weiteren Monate, in denen kein Regelbetrieb stattfindet, wird 
dem endgültigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen 
und in der Verlässlichen Grundschule zugestimmt, sofern diese im Rahmen der Soforthil-
fe des Landes erstattet werden. Vorab wird auf den Einzug der Gebühren ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht verzichtet. 
 
Wenn eine Betreuung in der erweiterten Notbetreuung oder im Rahmen des reduzierten 
Regelbetriebs in Anspruch genommen wird, werden Betreuungsgebühren für Kinderta-
geseinrichtungen und die Verlässliche Grundschule fällig und – ggf. anteilig – berechnet.  
 
Diese Regelungen gelten auch für den Waldkindergarten Berglen e. V.. Der entsprechende 
finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht auf-
gefangen.  
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Erlass der Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Verlässliche 
Grundschule für April und teilweise für Mai 

 
Seit dem 17. März 2020 sind aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektions-

schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung-

CoronaVO) alle Kindertageseinrichtungen und schulischen Betreuungseinrichtungen in Berglen 

geschlossen.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie Kinder in den Kindertageseinrichtun-

gen wurde eine Notbetreuung eingerichtet und seit 27. April 2020 erweitert. Das Angebot er-

streckt sich jeweils auf die bisherigen Betreuungszeiten oder einen geringeren Betreuungsbe-

darf.  

 

Die Landesregierung hat in dem Fahrplan für die weitere Öffnung des Schul-und Kitabetriebs ab 

18. Mai im Bereich der Kindertageseinrichtungen die schrittweise Ausweitung in Richtung eines 

reduzierten Regelbetriebs vorgesehen. Außerdem ist für die Grundschulen der schrittweise Ein-

stieg in den Präsenzunterricht geplant. Ab wann wieder ein Regelbetrieb stattfinden kann, ist 

derzeit nicht absehbar. 

 

Der Gemeinderat hat sich bereits einstimmig per Umlaufverfahren dafür ausgesprochen, im 

April auf den Einzug der Monatsbeiträge für die Kindergartengebühren, die Entgelte für die Ver-

lässliche Grundschule und die Gebühren für die Bläserklasse der Nachbarschaftsschule ohne 

Anerkennung einer Rechtspflicht zu verzichten.  

 

Auch für den Monat Mai wurde die Erhebung der regulären Gebühren für die Kindertagesein-

richtungen und die Verlässliche Grundschule ausgesetzt. Lediglich für die erweiterte Notbetreu-

ung wurden entsprechend den regulären Betreuungsangeboten einer Einrichtung Kindergarten-

gebühren bzw. Entgelte für die Verlässliche Grundschule fällig und – ggf. anteilig – berechnet. 

Die Gebühren für die Bläserklasse wurden wieder in gewohnter Form eingezogen, da die Schü-

lerinnen und Schüler die 15-minütige Unterrichtseinheit via Skype/ Zoom, etc. erhalten.  

 

Der Gemeinderat hat darüber hinaus ebenfalls per Umlaufbeschluss zugestimmt, dass auch der 

Waldkindergarten Berglen e.V. analog zur Regelung der Gemeinde auf den Einzug der Betreu-

ungsgebühren im April und Mai verzichten kann. Der entsprechende finanzielle Abmangel wird 

von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aufgefangen.  

 

Im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Landes wurden für den Monat April die Gebühren be-

reits an die Gemeinden erstattet. Die Gemeinde Berglen erhielt aus diesem Sondertopf 36.035 

Euro, die insbesondere für die Deckung der Gebührenausfälle für Kindertageseinrichtungen 

(29.069,00 €), Kernzeit (2.718,00 €) und Bläserklasse (570,00 €) sowie die Erstattung der aus-

gefallenen Betreuungsgebühren des Waldkindergartens (ca. 3.500,00 €) verwendet wurden. 

Für den Monat Mai liegt noch keine vollständige Finanzierungszusage des Landes vor. Eine 

Abschlagszahlung wurde aber bereits zugesagt.  
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Es wird daher vorgeschlagen, die Betreuungsgebühren für die Monate April und Mai endgültig 

zu erlassen, sofern diese im Rahmen der Soforthilfe des Landes erstattet werden.  

 

Solange kein Regelbetrieb stattfinden wird, kann auf den Einzug der Betreuungsgebühren ohne 

Anerkennung einer Rechtspflicht bis auf Weiteres verzichtet werden. Unter der Voraussetzung, 

dass diese durch das Land erstattet werden, könnte einem Erlass zugestimmt werden.  

 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Für den Monat April wird dem endgültigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den 

Kindertageseinrichtungen, in der Verlässlichen Grundschule und der Unterrichtsgebüh-

ren für die Bläserklasse zugestimmt.  

 

Für den Monat Mai und alle weiteren Monate, in denen kein Regelbetrieb stattfindet, wird 

dem endgültigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den Kindertageseinrichtun-

gen und in der Verlässlichen Grundschule zugestimmt, sofern diese im Rahmen der So-

forthilfe des Landes erstattet werden. Vorab wird auf den Einzug der Gebühren ohne An-

erkennung einer Rechtspflicht verzichtet. 

 

Wenn eine Betreuung in der erweiterten Notbetreuung oder im Rahmen des reduzierten 

Regelbetriebs in Anspruch genommen wird, werden Betreuungsgebühren für Kinderta-

geseinrichtungen und die Verlässliche Grundschule fällig und – ggf. anteilig – berechnet.  

 
Diese Regelungen gelten auch für den Waldkindergarten Berglen e. V.. Der entsprechen-

de finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

aufgefangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kämmerei    
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

6. SSV Steinach-Reichenbach e.V. - Antrag auf Zuschuss zur Sanierung des 
Daches der Übungshalle im Vereinszentrum 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 597/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Michael Seibold, den ersten Vorstand des SSV Steinach-
Reichenbach und erteilt diesem nach einer kurzen Einführung in den Sachverhalt das Wort.  
 
Herr Seibold informiert, dass es einen Wassereintritt am Flachdach der Übungshalle gab. Die 
Isolierung wurde auch schon in Mitleidenschaft gezogen. Der Umfang des Schadens ist jedoch 
noch nicht vollständig kalkulierbar, da noch nicht klar ist, ob tieferliegende Schäden an nicht 
sichtbaren Stellen folgen. Architektin Ursel Ackermann wurde in die Untersuchungen mit einbe-
zogen.  
 
Gemeinderätin Aigner erkundigt sich, inwieweit das Angebot der Firma KHS verbindlich ist. Sie 
befürchtet nämlich, dass die Kosten für die Unwägbarkeiten auch wesentlich höher ausfallen 
könnten und die Gemeinde dann auch hier 50% übernehmen müsste. Sie erwartet, dass die 
Angelegenheit in diesem Falle erneut im Gemeinderat beraten wird. 
 
Der Vorsitzende betont, dass sich der Zuschuss in Höhe von 50% der Anschaffungskosten auf 
das vorliegende Angebot bezieht. Versehentlich wurde dies im Beschlussantrag nicht so konkre-
tisiert. Der Beschlussantrag soll jedoch entsprechend ergänzt werden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderätin Rommel teilt Herr Seibold mit, dass das Gebäude zwischenzeit-
lich zehn Jahre alt sei. Die Arbeiten sind nicht in Eigenleistung erfolgt, vielmehr wurden die Ge-
werke vergeben. Gewährleistungsansprüche gibt es jedoch nicht mehr.  
 
Nachfolgend wird über den modifizierten Beschlussantrag abgestimmt.  
 
  
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat bewilligt dem SSV Steinach-Reichenbach e.V. für die Sanierung des 
Dachs der Übungshalle einen verlorenen Zuschuss in Höhe von 50 % der Anschaffungs-
kosten gemäß dem vorliegenden Angebot.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

SSV Steinach-Reichenbach e.V. - Antrag auf Zuschuss zur Sanierung 
des Daches der Übungshalle im Vereinszentrum 

 
Der Vorstand des SSV Steinach-Reichenbach e.V. hat die Verwaltung darüber informiert, dass 

das Dach der kleinen Übungshalle im Vereinszentrum am Erlenhof seit einiger Zeit undicht ist. 

Zwischenzeitlich konnte die Ursache lokalisiert werden. Die Kosten für die Sanierung des Da-

ches liegen laut Angebot bei 9.453,94 €.  

 

Der Verein beantragt mit beigefügter E-Mail einen Zuschuss zur Sanierung des Daches. 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. April 2008 wurden die früheren Vereinsförderrichtlinien 

aufgehoben und man kam u.a. überein, im Einzelfall eine Projektförderung zu gewähren. 

 

Im Hinblick auf die derzeit fehlenden Einnahmequellen der Vereine in der gegenwärtigen Lage 

wird vorgeschlagen, für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten zu bewil-

ligen.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat bewilligt dem SSV Steinach-Reichenbach e.V. für die Sanierung des 
Dachs der Übungshalle einen verlorenen Zuschuss in Höhe von 50 % der Anschaffungs-
kosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
1 x Ordnungsamt   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Anlegung "Spiel- und Freizeitgelände Berglen" in Steinach  

- Vorstellung der aktuellen Planung 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 592/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nach einer kurzen Einführung in den Sachverhalt durch den Vorsitzenden stellt Landschaftsar-
chitekt Blank die überarbeitete Planung anhand der Planunterlagen eingehend vor. Die Brutto-
kosten der drei Bauabschnitte belaufen sich auf ca. 820.000 €. Die einzelnen Bauabschnitte 
könnten in einem zeitlichen Versatz von jeweils einem Jahr zur Ausführung kommen. 
 
Bürgermeister Maximilian Friedrich ergänzt, dass die abschnittsweise Umsetzung das Ergebnis 
der Ausschussberatungen war. Die Verfahren für die Umsetzung des Gesamtprojekts (wasser-
rechtliches Verfahren für den zweiten Bauabschnitt bzw. Baugenehmigungsverfahren für den 
dritten Bauabschnitt) werden jedoch auch jetzt beauftragt, um die Voraussetzungen für die spä-
tere Umsetzung zu schaffen.  
 
Gemeinderat Klenk hält die Planung für sehr gelungen, auch in Anbetracht des fehlenden Spiel-
platzes im geplanten Baugebiet Pfeifferfeld. Die Aufteilung in drei Bauabschnitte befürwortet er 
ebenfalls. 
 
Gemeinderat Scherhaufer gefällt die Planung auch sehr gut. Bezüglich der thematisch an das 
Feuerwehrhaus angelehnten Spielelandschaft, die für das Alter von sechs Jahren und älter ge-
dacht ist, möchte er wissen, ob einzelne Elemente auch für kleinere Kinder bespielbar gemacht 
werden können. 
 
Landschaftsarchitekt Blank teilt hierzu mit, dass dies auch vom motorischen Entwicklungszu-
stand der Kinder abhängt. Einzelne Bereiche können sicherlich auch von jüngeren Kindern ge-
nutzt werden. Er denkt hier auch an den separaten Sandspielbereich mit Matschspielplatz mit 
Pumpe. Landschaftsarchitekt Blank informiert, dass die Ausschreibung nach Abschluss des bau-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens für Herbst 2020 vorgesehen ist. Gegen Ende des Jahres 
können bessere Preise erzielt werden. Die Fertigstellung ist für ihn bis zum Frühjahr 2021 realis-
tisch. 
 
Gemeinderätin Dr. Reichart hält die Planung auch für sehr gelungen. Insbesondere der zweite 



Bauabschnitt mit der Anlegung des Kleinspielfeldes und der Calesthenics-Anlage wird ein Höhe-
punkt in der Gemeinde sein. Daher befürwortet sie eine relativ zügige Umsetzung, sobald der 
erste Bauabschnitt fertig ist.  
 
Der Vorsitzende teilt zur Anfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart mit, dass in die Abschnittsbil-
dung immer eine prognostizierte Baupreissteigerung eingerechnet wird. Sofern die Maßnahmen 
haushaltstechnisch finanzierbar und umsetzbar sind, kann der zweite Bauabschnitt relativ 
schnell angegangen werden.  
 
Auch Gemeinderat Tottmann befürwortet die Aufteilung in die einzelnen Bauabschnitte.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung und beschließt die 

Umsetzung des ersten Bauabschnitts. 
 

2. Die Verwaltung wird zur Ausschreibung und Vergabe des ersten Bauabschnitts er-
mächtigt. 

 
3. Das Landschaftsarchitekturbüro Blank aus Stuttgart wird mit der Gesamtplanung bis 

einschließlich Leistungsphase 9 und der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts 
sowie der Bauantragstellung beauftragt. 

 
4. Für die Anlegung von 25 PKW- und drei Smartstellplätzen auf der Grünfläche zwi-

schen der Luisenstraße und dem Feuerwehrgerätehaus (3. Bauabschnitt) ist ein Bau-
gesuch zu erstellen, welches dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt wird. 

 
5. Die Verwaltung wird ermächtigt, alle Verfahren für die Umsetzung des Gesamtpro-

jekts durchzuführen (z.B. Wasserrechtsverfahren bzgl. der Verdohlungsbeseitigung 
und für Maßnahmen im Hochwassergefahrenbereich sowie Baugenehmigungsverfah-
ren) und die hierzu erforderlichen Planungsleistungen zu beauftragen, damit die Vo-
raussetzungen für eine spätere Umsetzung geschaffen werden. Das erforderliche 
baurechtliche Einvernehmen gemäß § 36 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird für 
das Gesamtprojekt erteilt. 

 
6. Der zweite und dritte Bauabschnitt sollen ebenfalls realisiert werden, wobei die tat-

sächliche Ausführung von der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit abhängt. Eine 
Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat zu gegebener Zeit. 

 
7. Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme der TEMCO Vermögensverwaltungs 

GmbH in Höhe von 1.000 € zu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt  
 



 
 

 

 
 

Anlegung "Spiel- und Freizeitgelände Berglen" in Steinach - 
Vorstellung der aktuellen Planung 

 
Im Jahr 2018 hat eine Bürgerbeteiligung zum Thema „Analyse des Bedarfs an Sportplätzen und 

Freizeitanlagen in der Gemeinde Berglen“ stattgefunden. Hierbei kamen u.a. die Vorschläge 

einer Kneipp-Anlage, einer Calisthenicsanlage sowie eines Mehrgenerationenspielplatzes auf. 

Diesen Anregungen nahm sich die Verwaltung an, woraufhin das Landschaftsarchitekturbüro 

Blank aus Stuttgart zwei Varianten für die Gestaltung eines neuen Spiel- und Freizeitgeländes 

erarbeitete. Dieses soll westlich des Feuerwehrhauses Süd in Steinach entstehen, um die Flä-

che wesentlich aufzuwerten.  

 

Der Ortsteil Steinach verfügt Stand heute über keine angemessenen Spielmöglichkeiten für 

Kinder und Jugendliche. Der Bolzplatz am Kottweiler Bächle wird zwar oft genutzt, kann aber 

aufgrund seiner Ausführung als Rasenplatz nur bei trockener Witterung regelmäßig bespielt 

werden. Auch im Hinblick auf die bauliche Entwicklung in Steinach (Baugebiet „Pfeiferfeld“) in 

den kommenden Jahren bietet es sich deshalb besonders an, das Projekt für die Gesamtge-

meinde in diesem Ortsteil zu realisieren. 

 

Im Rahmen eines gut besuchten Bürgerworkshops am 18.07.2019 im Bürgersaal des Feuer-

wehrhauses Süd wurden zwei Varianten, welche sich im Umfang und somit auch in ihren Kos-

ten unterschieden haben, von Herrn Wolfgang Blank vorgestellt. Die Teilnehmer/innen hatten 

die Möglichkeit, Anregungen und Kritik zu äußern. Alle Beteiligten begrüßten es, dass die Ge-

meinde über die Umsetzung einer derartigen Spiel- und Freizeitanlage nachdenkt. Die Tendenz 

neigte nach dem Workshop eindeutig zur umfangreicheren Variante, da diese eine generatio-

nenübergreifende Gestaltung der einzelnen Anlagen vorsieht. Die Ausführung solle so erfolgen, 

dass eine gemeinsame und zeitliche Nutzung der verschiedenen Angebote möglich ist. Der 

Wunsch der Bürgerschaft war die räumliche Nähe der einzelnen Anlagen, aber gleichzeitig 

auch eine Aufteilung in aktive und ruhige Bereiche. 

 

Nach der anschließenden Überarbeitung der Pläne durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank 

wurde dem Bau- und Umweltausschuss in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 03.12.2019 die 

Planung für das „Spiel- und Freizeitgelände Berglen“ in Steinach erläutert. Das Stimmungsbild 

der Gremiumsmitglieder war eindeutig, dass die Planung sehr gelungen sei und eine ab-

schnittsweise Umsetzung des Vorhabens angegangen werden kann. Aufgrund dessen wurde 

Architekt Wolfgang Blank beauftragt, die vom Gremium gewünschte Abschnittsbildung zu prü-
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fen. Diese überarbeitete Planung wurde den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses am 

11.02.2020 vorgestellt.  

 

Es sind nun drei Bauabschnitte vorgesehen. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich direkt 

westlich neben dem Feuerwehraus, wo sich aktuell der Schotterparkplatz befindet. Auf dieser 

Fläche soll ein großer Kinderspielplatz entstehen, welcher das Motto der Feuerwehr aufgreift. 

Ebenfalls sind in diesem Bereich eine Boule-Bahn, Tischtennisplatten und ausreichend Sitz-

möglichkeiten angedacht. Aufgrund des Wegfalls des Schotterparkplatzes müssen um das 

Feuerwehrhaus fünf weitere Stellplätze hergestellt werden, um die erforderliche Anzahl von 26 

Stellplätzen zu erfüllen. Die Anlegung der Stellplätze ist bereits mit der Feuerwehr abgestimmt, 

welche diese Maßnahme begrüßt. 

 

Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts sollen anstatt des Rasenbolzplatzes ein Allwetter-

kleinspielfeld sowie eine Calisthenics-Anlage entstehen. Dadurch, dass im ersten Bauabschnitt 

die Parkplatzschotterfläche entfällt, kann die Verrohrung des Kottweiler Bächles rückgebaut 

werden. Anschließend ist eine Renaturierung des Uferbereichs und damit auch eine deutliche 

gewässerökologische Aufwertung bzw. Umweltverbesserung vorgesehen. 

 

Der dritte Bauabschnitt beinhaltet die Anlegung von weiteren 25 PKW- und drei Smartstell-

plätzen auf der Grünfläche zwischen der Luisenstraße und dem Feuerwehrhaus. 

 

Eine genaue Maßnahmenbeschreibung der einzelnen Bauabschnitte kann aus dem Handout, 

welches dieser Sitzungsvorlage angehängt ist, entnommen werden. Im Vergleich zur vorherigen 

Planung bei der Bürgerbeteiligung im Juli wurde somit auf die Boulder-Anlage sowie auf das 

Kneipp-Becken verzichtet. 

 

Die Bruttokosten teilen sich auf die jeweiligen Bauabschnitte wie folgt auf: 

 

1. Bauabschnitt: 333.099,86 € 

2. Bauabschnitt: 325.797,72 € 

3. Bauabschnitt: 143.019,85 € 

 

Die Finanzierung des Gesamtprojekts ist im Haushalt 2020 unter dem Produkt 5510000 „Öffent-

liches Grün“ vorgesehen. Seit Ende Dezember 2019 wurden von der Verwaltung zudem mehre-

re Anfragen an verschiedene Stiftungen versendet, um eventuelle Fördermöglichkeiten abzuklä-

ren. Bisher hat die Firma TEMCO Vermögensverwaltungs GmbH angeboten, einen Betrag von 

1.000 € für die Tischtennisplatten zu spenden. Zudem ist aus der Mitte der Bürgerschaft eine 

weitere Privatspende für das Projekt i.H.v. 750 € eingegangen.  



 

Inzwischen liegt der Verwaltung nach knapp viermonatiger Bearbeitungszeit die Stellungnahme 

des Landratsamts zur Umsetzung des Projekts vor. Bezüglich des ersten Bauabschnittes ist ein 

baurechtliches Verfahren durchzuführen, da die Fläche im Bebauungsplan „Feuerwehrgerä-

tehaus Berglen Süd“ als Parkfläche ausgewiesen ist und keine Verfahrensfreiheit bei den ge-

planten Stellplätzen um das Feuerwehrhaus vorliegt. 

 

Bevor eine tatsächliche Umsetzung des zweiten Bauabschnitts angegangen werden kann, 

müssen im Vorfeld noch verschiedene Belange mit mehreren Fachbereichen des Landratsamts 

geklärt werden. 

 

Die Stellplätze des dritten Bauabschnitts sind baurechtlich zulässig, erfordern aber aufgrund 

ihrer Größe eine Baugenehmigung. 

 

Landschaftsarchitekt Blank wird in der Sitzung anwesend sein und dem Gremium die Planung 

nochmals erläutern sowie eventuelle Fragen beantworten. 

 

Aus Sicht der Verwaltung ist vor allem die Umsetzung der ersten beiden Bauabschnitte auch im 

Hinblick auf das Baugebiet „Pfeiferfeld“ sinnvoll und angemessen, da hier keine Fläche für ei-

nen Spielplatz zur Verfügung steht. Das Projekt führt zu einer Aufwertung nicht nur der Flächen 

im Bereich des Feuerwehrhauses, sondern von ganz Steinach. Eine Entscheidung über die 

Umsetzung des zweiten und dritten Bauabschnitts obliegt zu gegebener Zeit ausschließlich 

dem Gemeinderat. 

 

Der Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 11.02.2020 ein-

gehend mit dem Projekt befasst und sich einstimmig für die Umsetzung des ersten Bauab-

schnitts ausgesprochen sowie dem Gemeinderat die nachfolgende modifizierte Beschlussemp-

fehlung unterbreitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 



8. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung und beschließt die 

Umsetzung des ersten Bauabschnitts. 

 

9. Die Verwaltung wird zur Ausschreibung und Vergabe des ersten Bauabschnitts er-

mächtigt. 

 

10. Das Landschaftsarchitekturbüro Blank aus Stuttgart wird mit der Gesamtplanung bis 

einschließlich Leistungsphase 9 und der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts 

sowie der Bauantragstellung beauftragt. 

 

11. Für die Anlegung von 25 PKW- und drei Smartstellplätzen auf der Grünfläche zwi-

schen der Luisenstraße und dem Feuerwehrgerätehaus (3. Bauabschnitt) ist ein 

Baugesuch zu erstellen, welches dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt wird. 

 

12. Die Verwaltung wird ermächtigt, alle Verfahren für die Umsetzung des Gesamtpro-

jekts durchzuführen (z.B. Wasserrechtsverfahren bzgl. der Verdohlungsbeseitigung 

und für Maßnahmen im Hochwassergefahrenbereich sowie Baugenehmigungsver-

fahren) und die hierzu erforderlichen Planungsleistungen zu beauftragen, damit die 

Voraussetzungen für eine spätere Umsetzung geschaffen werden. Das erforderliche 

baurechtliche Einvernehmen gemäß § 36 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird für 

das Gesamtprojekt erteilt. 

 

13. Der zweite und dritte Bauabschnitt sollen ebenfalls realisiert werden, wobei die tat-

sächliche Ausführung von der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit abhängt. Eine 

Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat zu gegebener Zeit. 

 

14. Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme der TEMCO Vermögensverwaltungs 

GmbH in Höhe von 1.000 € zu. 

 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt  
 

 



















































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
8. Aufwertung des Außengeländes der Grundschule Steinach in zwei Ab-

schnitten 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 595/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend führt der Vorsitzende in die Thematik ein. Er nimmt Bezug auf die nicht ganz einfa-
chen Rahmenbedingungen, die die gewünschte Umplanung des kleinen Außengeländes er-
schwert haben. Dennoch kann eine einfache Lösung angeboten werden, die kurzfristig realisiert 
werden kann. Die weitere Aufwertung des Außengeländes kann erst nach einer abschließenden 
Entscheidung bezüglich des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle erfolgen.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart dankt der Verwaltung in ihrer Funktion als Elternbeiratsvorsitzende 
für den guten Weg, der gefunden werden konnte.  
 
Die Umgestaltungsmaßnahmen sollen alle in Eigenleistung vom Bauhof ausgeführt werden. Für 
die ersten Maßnahmen wird mit Kosten in Höhe von ca. 3.000 € bis 5.000 € gerechnet. Die Kos-
ten für die weiteren Umgestaltungsmöglichkeiten (Einfriedigung etc.) sind je nach Auswahl des 
möglichen Spielgeräts sicherlich höher. Die Verwaltung geht von Gesamtkosten des Projekts in 
Höhe von ca. 15.000 € bis 20.000 €.  
 
Gemeinderat Haller könnte sich eine Verlegung der Bushaltestelle in den Bereich der ehemali-
gen Raiffeisenbank vorstellen. Das Gebäude (Physiopraxis Heike Maier) und die Stellplätze be-
finden sich im Eigentum der Gemeinde.  
 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass aktuell Möglichkeiten hinsichtlich des Standortes der Bus-
haltestelle untersucht werden. 
   
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom aktuellen Zustand des Schulaußengeländes 

und den beschriebenen Rahmenbedingungen in Steinach. 
 

2. Der abschnittsweisen Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Aufwer-
tung des Pausenhofs wird zugestimmt und die Verwaltung mit der Abwicklung be-



auftragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Aufwertung des Außengeländes der Grundschule Steinach in zwei 
Abschnitten 

 

Das Außengelände der Grundschule in Steinach bietet für die Schülerinnen und Schüler derzeit 

nur eine geringe Aufenthaltsqualität. Aus der Mitte der Bürgerschaft sowie aus dem Kreis der 

Lehrerinnen und Lehrer werden vor diesem Hintergrund immer wieder Wünsche nach einer 

Aufwertung der Fläche gegenüber der Verwaltung geäußert. Eine Umsetzung wurde bislang 

aufgrund der geringen Größe des Schulhofs einerseits und den bestehenden nachfolgend be-

schriebenen nicht optimalen Rahmenbedingungen andererseits nicht angegangen. Die aktuelle 

Situation stellt sich wie folgt dar: 

 

Die Außenfläche ist größtenteils gepflastert. Ein Teilbereich vor den Treppenaufgängen zur Hal-

le wurde mit Asphalt befestigt. Zur Buchenstraße ist das Gelände mit einer Hainbuchenhecke 

umgrenzt, die jedoch nicht durchgängig ist. Darüber hinaus wurde der Vorplatz mit vier Bäumen 

bepflanzt. Der Höhenunterschied zwischen Schul- und Halleneingang und dem angrenzenden 

Pausenhof wird über drei Treppenanlagen sowie eine Rampe, welche zur Erlenstraße hin aus-

läuft, überwunden. Um den vorhandenen Geländeabsatz zum Schulhof abzufangen, sind 

Flussbausteine mit Versatz verbaut worden. Auf dem gesamten Pausenhof sind keine Spielge-

räte vorhanden. Es wurden lediglich Aufmalungen auf dem Asphalt vorgenommen (Hüpfspiele). 

Der Zugang zur Bushaltestelle, die sich im nördlichen Grundstücksteil befindet, erfolgt aufgrund 

des fehlenden Gehwegs entlang der Buchenstraße über das Schulgelände. 

 

Gemäß der baurechtlichen Genehmigung aus dem Jahre 1990 darf die Turnhalle auch als Ver-

sammlungsstätte genutzt werden. Bei einer Veränderung des Außengeländes und der Aufstel-

lung von Spielgeräten muss deshalb darauf geachtet werden, dass sowohl die Fluchtwege aus 

dem Schulgebäude und der Halle, als auch die Rettungswege für die Einsatzkräfte nicht behin-

dert oder versperrt werden. Die Baugenehmigung sieht zudem sieben Stellplätze auf dem 

Schulhof vor. Ferner befindet sich ein unterirdischer Heizöllagertank auf dem Gelände, in des-

sen Wirkbereich keine Fundamentierungen möglich sind. Diese Vorgaben bzw. Anlagen er-

schweren die gewünschte Umgestaltung des kleinen Außengeländes.  

 

Im Rahmen eines weiteren Ortstermins am 11.02.2020, an dem als Vertreterin der Schule Frau 

Kerstin Schädel und Gemeinderätin Dr. Susanne Reichart in ihrer Funktion als Elternbeiratsvor-

sitzende teilgenommen haben, wurden die oben beschriebenen schwierigen Umstände näher 

erläutert. In diesem Zusammenhang sind aber auch folgende, kurzfristig mögliche, kleinere 

Veränderungen von der Verwaltung aufgezeigt worden: 

 

- Aufstellung eines kleineren Spielgeräts unter Beachtung des vorgegebenen Fallschutzes 

- Anbringen von Sitzflächen aus Holz auf der untersten Reihe der Flussbausteinmauer 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.05.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



- Beseitigung des Steinfeldes entlang des Schulgebäudes im westlichen Bereich des Schul-

hofs, Einbringung von Substrat mit Kokosmattenabdeckung und anschließende Bepflan-

zung  

- Neuanstrich der Leuchtmasten  

 

Ferner wurden die nachstehend aufgeführten Umgestaltungsmöglichkeiten erläutert, die aller-

dings erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden können, wenn eine abschließende 

Entscheidung bezüglich des barrierefreien Umbaus der bestehenden Bushaltestelle getroffen 

oder die Verlagerung an einen anderen Standort durch den Gemeinderat beschlossen wurde: 

 

- Aufstellen eines weiteren Spielgeräts bei Wegfall der Bushaltestelle mit entsprechendem 

Fallschutz  

- Einfriedigung des gesamten Pausenhofs mit einem Doppelstabzaun und Toranlage zur 

Buchen- und Erlenstraße sowie Eingrünung mit einer neuen Hainbuchenhecke  

- Schaffung von weiteren Sitzmöglichkeiten. 

 

Alle kurzfristig geplanten Maßnahmen sollen mit Ausnahme der Malerarbeiten vom Gemeinde-

bauhof, ggf. in Abstimmung mit der Schule, durchgeführt werden.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

3. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom aktuellen Zustand des Schulaußengeländes 

und den beschriebenen Rahmenbedingungen in Steinach. 

 

4. Der abschnittsweisen Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Aufwer-

tung des Pausenhofs wird zugestimmt und die Verwaltung mit der Abwicklung 

beauftragt. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt   
 

 



 
 
 



 
 
 
 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Sanierung der Infrastruktur in Bretzenacker  

- aktueller Planungsstand 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 594/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass analog zum Vorgehen bzgl. des Ausbaus der Schnei-
dersbergstraße zuerst ein Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt werden soll, um Anregun-
gen aus der Bürgerschaft aufgreifen zu können. Die Gemeinde hat auch die Hoffnung, dass der 
Landkreis Mittel für die Sanierung der Kreisstraße K 1870 im kommenden Jahr bereitstellen 
wird. Die Sanierung ist in drei Bauabschnitten geplant. Im Anschluss soll das Projekt dem Ge-
meinderat vorgestellt und über die Umsetzung entsprechend Beschluss gefasst werden.   
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von dem aktuellen Planungsstand und stimmt der 

vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. 
2. Der Vorsitzende wird ermächtigt, mit dem Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murr-

hardt einen Ingenieurvertrag für die Gesamtmaßnahme bis einschließlich Leistungs-
phase 9 abzuschließen, da für die Planung des ersten Bauabschnitts auch die ande-
ren beiden Bauabschnitte berücksichtigt werden müssen. 

3. Der Vorsitzende wird ferner ermächtigt, mit den Blank Landschaftsarchitekten aus 
Stuttgart einen Architektenvertrag bis einschließlich Leistungsphase 9 zu schließen 
und die Erstellung eines Baugesuchs zu beauftragen.  

    
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt  
 



 
 

 

 
 

Sanierung der Infrastruktur in Bretzenacker - aktueller Planungsstand 
 
Die Gemeinde plant die Sanierung der Infrastruktur in Bretzenacker in den kommenden Jahren. 

Unter anderem sollen die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert werden, Leerrohre für einen 

zukünftigen Glasfaserausbau verlegt werden und anschließend der Straßenbelag wieder her-

gestellt werden. 

 

Die Grundlagenermittlung sowie die Vorplanung durch das Ingenieurbüro Riker+Rebmann aus 

Murrhardt sind weitestgehend abgeschlossen. Das Gesamtprojekt soll im Rahmen von drei 

Bauabschnitten durchgeführt werden. 

 

Im Herbst dieses Jahres ist eine Bürgerbeteiligung zum ersten Bauabschnitt geplant, dessen 

Umsetzung in 2021 angedacht ist. Bis dahin wird geprüft, ob aufgrund der Sanierung Erschlie-

ßungsbeiträge fällig werden. 

Im Rahmen des Ausbaus der Schneidersbergstraße in Birkenweißbuch wurden gute Erfahrun-

gen damit gemacht, dass der endgültige Baubeschluss des Gemeinderats erst nach der Bür-

gerbeteiligung gefasst wird, da so die Anregungen aus der Bürgerschaft in die vom Gemeinde-

rat zu beschließende Ausführungsplanung miteinfließen können. Bei diesem Projekt würde die 

Verwaltung gerne analog verfahren, sofern der Gemeinderat keine Einwände hat. 

 
Das Projekt sollte auch deshalb weiter vorangetrieben werden, da der Landkreis voraussichtlich 

Mittel für die Sanierung der Kreisstraße 1870 im kommenden Jahr bereitstellen wird und damit 

die Deckensanierung umsetzen kann. Hierfür ist es erforderlich, dass der erste Bauabschnitt 

der Gemeinde ausgeführt wurde, da in der Kreisstraße sowohl Wasser-, als auch Abwasserlei-

tungen für die Versorgung Bretzenackers liegen. 

 

Des Weiteren befindet sich in der Ortsmitte am Einmündungsbereich der Finkenstraße eine 

Bushaltestelle, allerdings nur als Provisorium. Im Rahmen des ersten Bauabschnitts soll diese 

endgültig realisiert werden. 

 

Zudem möchte die Verwaltung nach dem Abschluss der Maßnahmen unverzüglich die Dorf-

platzgestaltung angehen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 07.03.2017 die Verwirkli-

chung der Alternativplanung der Blank Landschaftsarchitekten vom 15.02.2017 beschlossen 

(siehe Niederschrift zur Gemeinderatssitzung). Ferner wurde die Verwaltung zur Ausführungs- 

und Genehmigungsplanung ermächtigt. Um sicherzustellen, dass mit der Maßnahme nahtlos 

begonnen werden kann, sollte das Baugesuch für den neuen Glockenturm und die Ausschrei-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/594/2020 656.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.05.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



bungsunterlagen vorbereitet werden. 

 

Für alle beabsichtigten Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt 2020 ent-

halten. 

 
Für die weitergehenden Planungen ist der Abschluss von entsprechenden Architekten-/ Ingeni-

eurverträgen mit dem Büro Riker+Rebmann aus Murrhardt sowie mit den Blank Landschaftsar-

chitekten aus Stuttgart erforderlich. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung dem Ge-

meinderat, die folgenden Beschlüsse zu fassen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von dem aktuellen Planungsstand und stimmt der 

vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. 

5. Der Vorsitzende wird ermächtigt, mit dem Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murr-

hardt einen Ingenieurvertrag für die Gesamtmaßnahme bis einschließlich Leistungs-

phase 9 abzuschließen, da für die Planung des ersten Bauabschnitts auch die ande-

ren beiden Bauabschnitte berücksichtigt werden müssen. 

6. Der Vorsitzende wird ferner ermächtigt, mit den Blank Landschaftsarchitekten aus 

Stuttgart einen Architektenvertrag bis einschließlich Leistungsphase 9 zu schließen 

und die Erstellung eines Baugesuchs zu beauftragen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt  
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Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
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Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
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Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
10. Förderung der örtlichen Imkerinnen und Imker als Beitrag zur Artenvielfalt 

und zum Insektenschutz 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 591/2020 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende betont, dass es bei der Förderung um ein symbolisches Zeichen geht. Die Ge-
meinde möchte die zeitintensive Arbeit der Imker sowie ihren Beitrag zur Artenvielfalt wertschät-
zen und die Bürger dafür sensibilisieren, regionale Produkte zu erwerben. 
 
Gemeinderat Hammer weist darauf hin, dass es auch Imker gibt, die ihre Bienenvölker im Jahr 
an verschiedenen Standorten haben und nicht nur dauerhaft in Berglen. 
 
Der Vorsitzende plädiert dafür, dies großzügig auszulegen und pragmatisch zu handhaben. Sei-
ner Meinung nach wäre auch ausreichend, wenn das Bienenvolk nur zwei bis drei Monate pro 
Jahr in Berglen ist.  
 
Gemeinderat Kraus weist darauf hin, dass die Mitarbeiter des Bauhofs darauf achten sollten, 
nicht zu viele Flächen an den Straßenrändern abzumähen. Er bittet darum, die Mitarbeiter ent-
sprechend zu schulen und Rücksicht hierauf zu nehmen.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Bauhofmitarbeiter schon mehrere Schulungen erhal-
ten haben. Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht widersprüchlich, einerseits Blühflächen 
anzulegen und andererseits Straßenränder mit blühenden Flächen abzumähen. Die Gemeinde 
hat jedoch die Verkehrssicherungspflicht für alle Gemeindestraßen, der sie nachkommen muss. 
 
Gemeinderat Klenk befürwortet die Unterstützung der Imker. 
 
Gemeinderätin Dr. Reichart schlägt angesichts des großen Verwaltungsaufwands (Kontrollen) 
vor, über einen Pauschalbetrag nachzudenken.  
 
Der Vorsitzende entgegnet, dass der administrative Kontrollaufwand sehr gering sein wird. Die 
Verwaltung verlässt sich auf die Aussagen der Imker. Kontrollen werden nur in begründeten 
Verdachtsfällen durchgeführt.  
 
Laut Gemeinderätin Dr. Reichart ist der Platzbedarf für Gerätschaften ein großes Problem der 
Imker. Vielleicht könnte die Gemeinde einen Lagerplatz, Schuppen oder Scheuer zur Verfügung 



stellen. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Neuerstellung eines Gebäudes im Außenbereich 
baurechtlich nur schwierig möglich sei. Ausnahme sind die privilegierten Vorhaben. Durch den 
geplanten Neubau des Bauhofs an zentraler Stelle im Erlenhof werden jedoch andere Außen-
standorte frei. Es obliegt dann der Entscheidung des Gemeinderats, was damit geschieht.    
 
     
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig nachfolgende Richtlinie (s. Anlage):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Förderung der örtlichen Imkerinnen und Imker als Beitrag zur 
Artenvielfalt und zum Insektenschutz 

 
Der Rückgang unserer Artenvielfalt auf Wiesen und Wegrändern ist nicht nur in den Städten 
deutlich zu erkennen, sondern auch in ländlichen Regionen und Dörfern. Deshalb beteiligt sich 
die Gemeinde Berglen bereits seit längerer Zeit am Projekt „Blühender Naturpark“ des Natur-
parks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Mehrere Grundstücke im Gemeindegebiet mit rund 5.500 
m² Fläche wurden bereits mit heimischen Wildblumen angelegt. 
 

 
Auch Imkereien leisten einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt sowie zur Siche-
rung der Nahrungsmittelversorgung.  
 
„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre 
zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere 

mehr, kein Mensch mehr." 
 
So lautet ein Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird. Auch wenn weder ein Nachweis zum 
Zitat, noch ein genauer wissenschaftlicher Beleg vorliegen, soll die Aussage das akute Problem 
doch verdeutlichen. Die Biene ist eine wichtige Grundlage für Leben und Umwelt.  
 
In Deutschland hält jede Imkerin und jeder Imker durchschnittlich 6,7 Bienenvölker. Weniger als 
ein Prozent betreiben die Imkerei erwerbsmäßig.  
In Berglen gibt es rund 15 Hobbyimkerinnen und Hobbyimker, die der Gemeindeverwaltung 
bekannt sind. Da es jedoch kein zentrales Register gibt, könnte die Zahl auch noch höher sein. 
Die jeweiligen Imkerinnen / Imker halten zwischen drei und maximal 20 Bienenvölker. Trotz ei-
nes Verkaufs des Honigprodukts ergibt sich aus dieser Honigproduktion i.d.R. kein Gewinn.  
 
Die Gemeinde möchte die Arbeit der Imkerinnen und Imker sowie ihren Beitrag zur Artenvielfalt 
wertschätzen und die Bürgerinnen und Bürger hierfür sensibilisieren. Eine Förderung der Imke-
reien soll ein weiterer Schritt beim Schutz unserer Artenvielfalt und dem Erhalt der Umwelt sein.  
 
In mehreren Gesprächen mit den Imkerinnen und Imkern hat die Gemeindeverwaltung daher 
das Projekt „Bergles-Honig“ in die Wege geleitet. Die Gemeinde wird in diesem Zuge eine 
gewisse Anzahl an Honiggläsern von allen Interessierten abnehmen und zu verschiedenen An-
lässen, wie z.B. Alters- oder Ehejubiläen, verschenken. Dadurch soll zudem auch die Bevölke-
rung auf die örtlichen Produkte aufmerksam gemacht werden.  
 
Als weiteren Schritt schlägt die Gemeindeverwaltung vor, als Anerkennung für ihren Dienst an 
der Allgemeinheit den Imkerinnen und Imkern eine finanzielle Förderung bereitzustellen: 
 

- Förderberechtigt sind Personen, die mindestens ein Bienenvolk dauerhaft im Gemein-
degebiet aufgestellt haben. 

- Pro Bienenvolk kann ein jährlicher Zuschuss von 10,00 Euro gezahlt werden, maximal 
200,00 Euro pro Antragsteller. 

- Bienenzüchterinnen bzw. Bienenzüchter müssen ihr Einverständnis zum Betreten des 
Grundstückes zu Kontrollzwecken erteilen. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/591/2020 784.62 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.05.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Der Gemeinderat beschließt nachfolgende Richtlinie (s. Anlage).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kämmerei   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Einrichtung von ergänzenden Angeboten zum Personennahverkehr - Bür-

germobil und Mitfahrbänkle 
 

   

    
Hierzu liegt die Sitzungsvorlage 593/2020 vor. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Hauptamtsleiterin Ehmann erläutert den Sachverhalt. Das Ergebnis zeigt, dass es ein grundsätz-
liches Interesse an dem Angebot gibt, auch wenn bisher nur ein kleiner Anteil der Einwohner 
ausdrücklich Bedarf angemeldet hat. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die ergänzenden 
Angebote zum Personennahverkehr eingerichtet werden sollten, da die Nachfrage erfahrungs-
gemäß anzieht, wenn ein Angebot vorhanden ist.  
 
Auch Gemeinderätin Aigner hält die Einführung eines Bürgermobils grundsätzlich für eine gute 
Sache. Bei der Anschaffung / Leasing des Fahrzeugs wären ein bequemer Ein- und Ausstieg 
sowie eine entsprechende Ladefläche (z.B. für Rollatoren) wichtig. Auch sie geht davon aus, 
dass, wenn das Angebot erst mal da ist, sich mehr Personen melden, die es nutzen wollen.  
 
Auch der Vorsitzende sieht diese Punkte als wichtige Kriterien bei der Fahrzeugwahl an.   
 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 

1. Der Gemeinderat spricht sich für die Einführung eines Bürgermobils in der Ge-
meinde Berglen als Ergänzung des vorhandenen Personennahverkehrs aus.  
 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, ein Konzept für ein Bürgermobil zu ent-
wickeln. Hierzu sollen auch Leasingangebote für Fahrzeuge eingeholt werden. 
 
Sobald die Regelungen zur Corona-Pandemie dies zulassen, wird zu einer Informa-
tionsveranstaltung für Interessierte eingeladen. Das Konzept zur Einrichtung eines 
Bürgermobils wird dem Gemeinderat baldmöglichst zur Beratung und Entschei-
dung vorgelegt. 
 

2. Die Einrichtung von Mitfahrbänklen im Gemeindegebiet Berglen wird grundsätzlich 
begrüßt. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, geeignete Standorte vorzu-



schlagen. Der Gemeinderat wird danach über deren Aufstellung entscheiden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt  
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Einrichtung von ergänzenden Angeboten zum Personennahverkehr - 
Bürgermobil und Mitfahrbänkle 

 
Bereits im vergangenen Jahr wurde von der Gemeindeverwaltung die Einrichtung eines Bür-

germobils zur Ergänzung des bestehenden Fahrplanangebots im öffentlichen Personennahver-

kehr (ÖPNV) geprüft. Im Rahmen eines ehrenamtlich getragenen Mobilitätsangebotes sollen 

damit Lücken im Angebot des ÖPNV geschlossen sowie Personen versorgt werden, die das 

Angebot zum Beispiel aufgrund eines momentanen Handicaps nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand nutzen können.  

 

Zur Ermittlung des Bedarfs wurde im Amtsblatt, auf der Gemeindehomepage und in den sozia-

len Netzwerken eine Bürgerbefragung durchgeführt. Nachdem bis September 2019 nur sehr 

wenige Rückmeldungen vorlagen, hat der Gemeinderat die Verwaltung in seiner Sitzung am 24. 

September 2019 beauftragt, die Befragung bis zur Bürgerversammlung am 27.11.2019 im 

Amtsblatt und auf der Gemeindehomepage zu veröffentlichen. Darüber hinaus sollte die Befra-

gung an der Vereinsvorständebesprechung, beim Seniorenprogramm sowie bei der Bürgerver-

sammlung kommuniziert werden.  

 

Nachdem entsprechende Veröffentlichungen und Hinweise vorgenommen wurden, sind mittler-

weile weitere zwölf Rückmeldungen bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. Die Auswer-

tung der Fragebögen ergibt folgendes Bild:  

 

• Insgesamt haben 40 Personen aus Berglen an der Umfrage teilgenommen. 

 

• Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer liegt bei 57 Jahren.  

 

• 31 Personen haben Interesse an der Einführung eines Bürgermobils. Weitere sechs 

Personen haben zwar kein Interesse an der Nutzung, sind aber bereit, das Angebot eh-

renamtlich zu unterstützen. Drei Personen haben kein Interesse.  

 

• 14 Personen befürworten ein Bürgermobil im Gemeindegebiet (September 2019: zwölf 

Personen). 

 

• 18 Personen haben Interesse an einem Bürgermobil, das auch Ziele außerhalb des 

Gemeindegebiets, vor allem die Städte Winnenden und Schorndorf, anfährt (September 

2019: sieben Personen). 

 

• 20 der Interessierten würden das Angebot für Fahrten zum Einkaufen nutzen, 22 für 

Arztbesuche, Behördengänge, etc. und elf der Interessierten würden das Bürgermobil 

auch für die Anbindung an den ÖPNV nutzen. Einzelne Personen haben die Beförde-

rung von Schülern und Kindern aus Kindertageseinrichtungen angeregt. 

 

• Die Mehrheit der Interessierten, 22 Personen, würde das Angebot an verschiedenen Ta-
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gen vormittags nutzen. 14 Personen sind an der Nutzung an verschiedenen Tagen 

nachmittags interessiert. 

 

• Die Buchung bzw. Anmeldung der Fahrt würden 25 Personen telefonisch vornehmen, elf 

Personen per E-Mail und acht Personen über ein Onlineformular oder eine App. 

 

• Insgesamt sind 25 Personen bereit, das Projekt zu unterstützen. Zwölf Personen haben 

angeboten als ehrenamtlicher Fahrer tätig zu werden, fünf Personen haben ihre ehren-

amtliche Mitwirkung bei der Organisation und dem Betrieb des Angebotes angeboten. 

Zehn Personen würden das Bürgermobil als Sponsor unterstützen. 

 

Das Ergebnis der Bürgerbefragung zeigt, dass aus der Mitte der Bevölkerung grundsätzlich 

Interesse an der Einführung eines Bürgermobils vorhanden ist. Auch wenn aktuell nur ein klei-

ner Anteil der Einwohner ausdrücklichen Bedarf an der Einrichtung des Angebots angemeldet 

hat, sollte es nicht zuletzt aufgrund positiver Erfahrungen von zahlreichen anderen Kommunen 

das Ziel sein, die Idee des Bürgermobils auch in der Gemeinde Berglen umzusetzen. Denkbar 

ist hierzu außerdem die Einrichtung eines Probebetriebs, der bei einem Mangel an Nachfrage 

nach einem gewissen Zeitraum ggf. auch eingestellt werden könnte.  

 

Ein erster Schritt zur Einführung eines Bürgermobils wäre die Durchführung einer Informations-

veranstaltung für alle Interessierten. Dabei gilt es u.a. mögliche Organisationsformen und Kon-

zepte des Angebots zu ermitteln. Insbesondere folgende Fragen sollen beantwortet werden:  

 

- An wen richtet sich das Angebot? 

- Wo fährt das Bürgermobil? 

- Zu welchem Zweck fährt das Bürgermobil? 

- Wann fährt das Bürgermobil? 

- Wer ist Träger des Angebotes? 

- Finanzierung und Kosten des Angebotes? 

- Welche Fördermöglichkeiten gibt es? 

- Wie kann eine Fahrt gebucht werden? 

- Wer fährt das Bürgermobil? 

- Welches Fahrzeug wird eingesetzt? 

 

Es wird vorgeschlagen, die Gemeindeverwaltung mit der Durchführung einer Informati-

onsveranstaltung und der Entwicklung eines Konzepts für ein Bürgermobil in der Ge-

meinde Berglen zu beauftragen. In diesem Zusammenhang sollen auch Leasingangebote 

für ein Fahrzeug eingeholt werden.  

 

Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der Mobilität im Gemeindegebiet ist die Einrichtung einer 

Mitfahrgelegenheit durch die Aufstellung von sogenannten „Mitfahrbänklen“. Sie sind eine 

pragmatische und vergleichsweise einfache Mobilitätslösung, um Fahrtenwünsche zwischen 

(teilweise sehr) kleinen Orten und den benachbarten größeren Gemeindeteilen erfüllen zu kön-

nen. Die Bänke sind durch ein gut sichtbares Schild gekennzeichnet. Man setzt sich auf die 

aufgestellte Mitfahrbank und lässt sich von einem der nächsten vorbeikommenden Autofahrer 

mitnehmen.  

 

Das Mitfahrbänkle-Konzept basiert auf unverbindlicher Freiwilligkeit, d.h. die Fahrer entscheiden 



spontan, ob sie jemanden, der auf dem Bänkle sitzt, mitnehmen oder nicht. Die Fahrten werden 

auf Vertrauensbasis durchgeführt und finden auf privatrechtlicher Grundlage statt, das Risiko 

liegt also beim Fahrer. Verschiedene Nachbarkommunen haben die Bänke in kleineren Ort-

schaften bereits aufgestellt (z.B. die Stadt Schorndorf in Oberberken, die Gemeinde Remshal-

den in Buoch oder die Gemeinde Winterbach in Engelberg).  

 

Es wird vorgeschlagen, die Gemeindeverwaltung mit der Überprüfung möglicher Stand-

orte für Mitfahrbänkle in der Gemeinde Berglen zu beauftragen.  

 

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Betrieb des Bürgermobils bzw. die Ein-

richtung von Mitfahrbänkle aktuell nicht bzw. nur unter erschwerten Bedingungen mög-

lich. Die Verwaltung schlägt jedoch vor, die Projekte mit der heutigen Beschlussfassung 

auf den Weg zu bringen und die Voraussetzungen hierfür bereits jetzt zu schaffen, so 

dass mit der Umsetzung der Beschlüsse begonnen werden kann, sobald die Rahmenbe-

dingungen dies zulassen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Der Gemeinderat spricht sich für die Einführung eines Bürgermobils in der Ge-

meinde Berglen als Ergänzung des vorhandenen Personennahverkehrs aus.  

 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, ein Konzept für ein Bürgermobil zu ent-

wickeln. Hierzu sollen auch Leasingangebote für Fahrzeuge eingeholt werden. 

 

Sobald die Regelungen zur Corona-Pandemie dies zulassen, wird zu einer Infor-

mationsveranstaltung für Interessierte eingeladen. Das Konzept zur Einrichtung 

eines Bürgermobils wird dem Gemeinderat baldmöglichst zur Beratung und Ent-

scheidung vorgelegt. 

 

4. Die Einrichtung von Mitfahrbänklen im Gemeindegebiet Berglen wird grundsätz-

lich begrüßt. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, geeignete Standorte vor-

zuschlagen. Der Gemeinderat wird danach über deren Aufstellung entscheiden. 

 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt  
1 x Ordnungsamt   
 

 



 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

12. Entscheidung, ob eine öffentliche Bewerbervorstellung im Rahmen der 
Bürgermeisterwahl 2020 stattfinden wird und ggf. Festlegung der Kriterien 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 589/2020 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind Be-
standteil des Protokolls. 
 
Protokollnotiz: Bürgermeister Maximilian Friedrich erklärt sich als Bewerber für befangen und 
nimmt im Zuhörerraum Platz. Die Sitzungsleitung wird von Gemeinderat Haller als Vorsitzendem 
des Gemeindewahlausschusses und zweiter stellvertretender Bürgermeister übernommen. 
 
Nachfolgend erläutert Gemeinderat Haller den Sachverhalt.  
 
Gemeinderätin Rommel ist der Auffassung, dass wenigstens eine Veranstaltung, unter Umstän-
den auch unter freiem Himmel, stattfinden sollte, um Bürgermeister Friedrich als Bewerber die 
Chance zu geben, sich zu präsentieren und interessierten Zuhörern die Möglichkeit zu geben, 
Fragen zu stellen. 
 
Hauptamtsleiterin Sigloch weist darauf hin, dass die Corona-Verordnung bis zum 15.06.2020 
gilt. Danach sind Versammlungen mit mehr als fünf Personen aktuell nicht zulässig. Daher der 
Vorschlag der Verwaltung, auf eine von der Gemeinde ausgerichtete öffentliche Bewerbervor-
stellung zu verzichten. 
 
Gemeinderat Klenk ergänzt, dass Bürgermeister Friedrich trotzdem eine eigene Wahlkampfver-
anstaltung durchführen kann, sofern es die Bestimmungen der Corona-Verordnung zulassen.  
 
Dies wird von Hauptamtsleiterin Sigloch bestätigt.   
 
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung den Be-
schluss: 
 
Der Gemeinderat legt fest, dass keine Bewerbervorstellung für die Bürgermeisterwahl am 
21. Juni 2020 in der Gemeinde Berglen stattfinden wird. 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt      
 



 
 

 

 
 

Entscheidung, ob eine öffentliche Bewerbervorstellung im Rahmen 
der Bürgermeisterwahl 2020 stattfinden wird und ggf. Festlegung der 

Kriterien 
 
Gemäß § 47 Abs. 2. Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) kann die 

Gemeinde Bewerberinnen und Bewerbern, deren Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl zuge-

lassen worden sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgerinnen und Bürgern in einer öffentlichen 

Versammlung vorzustellen. Diese Versammlung darf erst nach der öffentlichen Bekanntma-

chung der Bewerberinnen und Bewerber erfolgen.  

 

Die Frist zur Einrichtung der Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl läuft noch bis 25. Mai 

2020, 18.00 Uhr. Am 26. Mai 2020, 09.00 Uhr, wird der Gemeindewahlausschuss über die Zu-

lassung der Bewerbungen entscheiden. 

 

Ob eine entsprechende Bewerbervorstellung stattfinden wird, soll der Gemeinderat in seiner 

Sitzung am 26. Mai 2020 entscheiden. Eine entsprechende Tischvorlage wird nach Ablauf der 

Bewerbungsfrist erstellt.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Entscheidung, ob eine öffentliche Bewerbervorstellung im Rahmen der Bürgermeister-

wahl 2020 stattfinden wird und ggf. Festlegung der Kriterien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt      
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Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Bei der Gemeindekasse sind keine Spenden eingegangen.   
 
 
 
  
 
 



 


	FLD_sidat
	Nummer
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Beschlussnummer
	Text
	Wortprotokoll
	AbstimmungK
	Beschlussk
	Beschluss
	Anlage

